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3822/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Mag. Michaela Steinacker, Mag. Agnes Sirkka Prammer,  

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 15.12.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 15.12.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem die 
Strafprozeßordnung 1975, das 
Jugendgerichtsgesetz 1988, das 
Finanzstrafgesetz und das 
Verwaltungsstrafgesetz 1991 geändert werden 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 15.12.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 15.12.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

 Artikel 1  

 Änderung der Strafprozeßordnung 1975  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Hinweis der ParlDion: Zum Stichtag der Einbringung 
erfolgte die letzte Änderung der 
Strafprozeßordnung 1975 durch BGBl. I Nr. 135/2023 
(kundgemacht am 15.11.2023). Die 
Textgegenüberstellungen wurden mit dieser Fassung 
durchgeführt. 

Außerdem soll im Eingang gemäß den legistischen 
Richtlinien (leg. RL) neben dem Kurztitel auch eine 
allfällige Abkürzung verwendet werden, daher müsste es 
im Eingang richtig heißen: 

Die Strafprozeßordnung 1975 – StPO, … wird wie 
folgt geändert: 

Eine solche Änderung ist nur mittels eines 
Abänderungsantrages möglich. 

Die Strafprozeßordnung 1975, BGBl. Nr. 631/1975, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. xxx/2023, wird wie folgt geändert: 

 

 1. In § 59 Abs. 1 lautet der zweite Satz:  

 „In diesem Fall ist der Beschuldigte auf die Folgen 
dieses Verzichts und die jederzeitige Möglichkeit, diesen 
zu widerrufen, hinzuweisen.“ 

 

§ 59. (1) Wird ein Beschuldigter, der noch keinen 
Verteidiger hat, festgenommen oder zur sofortigen 
Vernehmung vorgeführt (§ 153 Abs. 3), so ist ihm vor 
seiner Vernehmung zu ermöglichen, einen Verteidiger zu 
verständigen, beizuziehen und zu bevollmächtigen, es sei 
denn, der Beschuldigte erklärt ausdrücklich, auf diese 
Beiziehung während der Dauer der Anhaltung durch die 

 § 59. (1) Wird ein Beschuldigter, der noch keinen 
Verteidiger hat, festgenommen oder zur sofortigen 
Vernehmung vorgeführt (§ 153 Abs. 3), so ist ihm vor 
seiner Vernehmung zu ermöglichen, einen Verteidiger zu 
verständigen, beizuziehen und zu bevollmächtigen, es sei 
denn, der Beschuldigte erklärt ausdrücklich, auf diese 
Beiziehung während der Dauer der Anhaltung durch die 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 15.12.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 15.12.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Kriminalpolizei (§ 50 Abs. 3) zu verzichten. In diesem 
Fall ist der Beschuldigte auf die jederzeitige Möglichkeit 
des Widerrufs dieses Verzichts hinzuweisen. Nach seiner 
Einlieferung in die Justizanstalt ist dem Beschuldigten 
die unverzügliche Verständigung und Beiziehung eines 
Verteidigers zu ermöglichen. 

Kriminalpolizei (§ 50 Abs. 3) zu verzichten. In diesem 
Fall ist der Beschuldigte auf die Folgen dieses Verzichts 
und die jederzeitige Möglichkeit des Widerrufs dieses 
Verzichts , diesen zu widerrufen, hinzuweisen. Nach 
seiner Einlieferung in die Justizanstalt ist dem 
Beschuldigten die unverzügliche Verständigung und 
Beiziehung eines Verteidigers zu ermöglichen. 

 2. In § 164 Abs. 2 lauten der erste und zweite Satz:  

 „Der Beschuldigte hat das Recht, seiner Vernehmung 
einen Verteidiger beizuziehen; § 59 Abs. 1 gilt 
sinngemäß. Nimmt er dieses Recht in Anspruch, so ist 
die Vernehmung bis zum Eintreffen des Verteidigers 
aufzuschieben.“ 

 

(2) Der Beschuldigte hat das Recht, seiner 
Vernehmung einen Verteidiger beizuziehen. Nimmt er 
dieses Recht in Anspruch, so ist die Vernehmung bis 
zum Eintreffen des Verteidigers aufzuschieben, es sei 
denn, dass damit eine unangemessene Verlängerung der 
Anhaltung verbunden wäre. Der Verteidiger darf sich an 
der Vernehmung selbst auf keine Weise beteiligen, 
jedoch nach deren Abschluss oder nach thematisch 
zusammenhängenden Abschnitten Fragen an den 
Beschuldigten richten und Erklärungen abgeben. Über 
die Beantwortung einzelner Fragen darf sich jedoch der 
Beschuldigte nicht mit dem Verteidiger beraten. Von der 
Beiziehung eines Verteidigers darf nur abgesehen 
werden, soweit dies aufgrund besonderer Umstände 
unbedingt erforderlich erscheint, um durch eine sofortige 
Vernehmung oder andere unverzügliche Ermittlungen 
eine erhebliche Gefahr für die Ermittlungen oder eine 
Beeinträchtigung von Beweismitteln abzuwenden. In 
diesem Fall ist dem Beschuldigten sogleich oder 
innerhalb von 24 Stunden eine Anordnung der 
Staatsanwaltschaft oder eine schriftliche Begründung der 
Kriminalpolizei für diese Beschränkung zuzustellen und 
nach Möglichkeit eine Ton- oder Bildaufnahme (§ 97) 
anzufertigen. 

 (2) Der Beschuldigte hat das Recht, seiner 
Vernehmung einen Verteidiger beizuziehen; § 59 Abs. 1 
gilt sinngemäß. Nimmt er dieses Recht in Anspruch, so 
ist die Vernehmung bis zum Eintreffen des Verteidigers 
aufzuschieben, es sei denn, dass damit eine 
unangemessene Verlängerung der Anhaltung verbunden 
wäre. Der Verteidiger darf sich an der Vernehmung 
selbst auf keine Weise beteiligen, jedoch nach deren 
Abschluss oder nach thematisch zusammenhängenden 
Abschnitten Fragen an den Beschuldigten richten und 
Erklärungen abgeben. Über die Beantwortung einzelner 
Fragen darf sich jedoch der Beschuldigte nicht mit dem 
Verteidiger beraten. Von der Beiziehung eines 
Verteidigers darf nur abgesehen werden, soweit dies 
aufgrund besonderer Umstände unbedingt erforderlich 
erscheint, um durch eine sofortige Vernehmung oder 
andere unverzügliche Ermittlungen eine erhebliche 
Gefahr für die Ermittlungen oder eine Beeinträchtigung 
von Beweismitteln abzuwenden. In diesem Fall ist dem 
Beschuldigten sogleich oder innerhalb von 24 Stunden 
eine Anordnung der Staatsanwaltschaft oder eine 
schriftliche Begründung der Kriminalpolizei für diese 
Beschränkung zuzustellen und nach Möglichkeit eine 
Ton- oder Bildaufnahme (§ 97) anzufertigen. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 15.12.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 15.12.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 3. In § 171 Abs. 4 wird nach der Wendung „§ 50“ die 
Wendung „ , § 59 Abs. 1“ eingefügt. 

 

(4) Dem Beschuldigten ist sogleich oder unmittelbar 
nach seiner Festnahme schriftlich in einer für ihn 
verständlichen Art und Weise sowie in einer Sprache, die 
er versteht, Rechtsbelehrung (§ 50) zu erteilen, die ihn 
darüber hinaus zu informieren hat, dass er 

 1. soweit er nicht freizulassen ist (§ 172 Abs. 2), 
ohne unnötigen Aufschub in die Justizanstalt 
eingeliefert und dem Gericht zur Entscheidung 
über die Haft vorgeführt werden wird (§§ 172 
Abs. 1 und 3 und 174 Abs. 1), sowie 

 2. berechtigt ist, 

 a. einen Angehörigen oder eine andere 
Vertrauensperson und einen Verteidiger 
unverzüglich von seiner Festnahme zu 
verständigen oder verständigen zu lassen 
(Art. 4 Abs. 7 BVG über den Schutz der 
persönlichen Freiheit),wobei ihm auf 
Verlangen die Kontaktaufnahme mit einem 
„Verteidiger in Bereitschaft“ (§ 59 Abs. 4) zu 
ermöglichen ist, dessen Kosten er unter den 
Voraussetzungen des § 59 Abs. 5 nicht zu 
tragen hat, 

 b. Beschwerde gegen die gerichtliche 
Bewilligung der Festnahme zu erheben und 
im Übrigen jederzeit seine Freilassung zu 
beantragen, 

 c. seine konsularische Vertretung unverzüglich 
verständigen zu lassen (Art. 36 des Wiener 
Übereinkommens über konsularische 
Beziehungen, BGBl. Nr. 318/1969), 

 d. Zugang zu ärztlicher Betreuung zu erhalten 
(§§ 66 bis 74 StVG). 

Ist die schriftliche Belehrung in einer Sprache, die der 
Beschuldigten versteht, nicht verfügbar, so ist sie 

 (4) Dem Beschuldigten ist sogleich oder unmittelbar 
nach seiner Festnahme schriftlich in einer für ihn 
verständlichen Art und Weise sowie in einer Sprache, die 
er versteht, Rechtsbelehrung (§ 50, § 59 Abs. 1) zu 
erteilen, die ihn darüber hinaus zu informieren hat, dass 
er 

 1. soweit er nicht freizulassen ist (§ 172 Abs. 2), 
ohne unnötigen Aufschub in die Justizanstalt 
eingeliefert und dem Gericht zur Entscheidung 
über die Haft vorgeführt werden wird (§§ 172 
Abs. 1 und 3 und 174 Abs. 1), sowie 

 2. berechtigt ist, 

 a. einen Angehörigen oder eine andere 
Vertrauensperson und einen Verteidiger 
unverzüglich von seiner Festnahme zu 
verständigen oder verständigen zu lassen 
(Art. 4 Abs. 7 BVG über den Schutz der 
persönlichen Freiheit),wobei ihm auf 
Verlangen die Kontaktaufnahme mit einem 
„Verteidiger in Bereitschaft“ (§ 59 Abs. 4) zu 
ermöglichen ist, dessen Kosten er unter den 
Voraussetzungen des § 59 Abs. 5 nicht zu 
tragen hat, 

 b. Beschwerde gegen die gerichtliche 
Bewilligung der Festnahme zu erheben und 
im Übrigen jederzeit seine Freilassung zu 
beantragen, 

 c. seine konsularische Vertretung unverzüglich 
verständigen zu lassen (Art. 36 des Wiener 
Übereinkommens über konsularische 
Beziehungen, BGBl. Nr. 318/1969), 

 d. Zugang zu ärztlicher Betreuung zu erhalten 
(§§ 66 bis 74 StVG). 

Ist die schriftliche Belehrung in einer Sprache, die der 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 15.12.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 15.12.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
zunächst mündlich zu erteilen (§ 56 Abs. 2) und sodann 
ohne unnötigen Aufschub nachzureichen. Der Umstand 
der erteilten Belehrung ist in jedem Fall schriftlich 
festzuhalten (§§ 95 und 96). 

Beschuldigten versteht, nicht verfügbar, so ist sie 
zunächst mündlich zu erteilen (§ 56 Abs. 2) und sodann 
ohne unnötigen Aufschub nachzureichen. Der Umstand 
der erteilten Belehrung ist in jedem Fall schriftlich 
festzuhalten (§§ 95 und 96). 

Hinweis der ParlDion:  

Zum Stichtag der Einbringung (15.12.2023): 

1. § 44 enthält Absätze bis inkl. Abs.  52. 

2. Es wurde vom NR am 15.12.2023 beschlossen, dem 
§ 514 einen neuen Abs. 53 anzufügen. 

3. Das parlamentarische Verfahren dazu ist noch nicht 
abgeschlossen, der BR fehlt noch (s. dazu auch 
Regierungsvorlage 2309 der Beilagen). 

Daher müsste, um 2 Absätze 53 zu vermeiden, die 
Novellierungsanordnung und die Absatzbezeichnung 
mittels eines Abänderungsantrages entspr. angepasst 
werden. 

4. Dem § 514 wird folgender Abs. 53 angefügt:  

 „(53) § 59 Abs. 1, § 164 Abs. 2 und § 171 Abs. 4 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2023 
treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft.“ 

(53) § 59 Abs. 1, § 164 Abs. 2 und § 171 Abs. 4 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2023 
treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft. 

 6. Dem § 516a wird folgender Abs. 15 angefügt:  

 „(15) § 59 Abs. 1, § 164 Abs. 2 und § 171 Abs. 4 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2023 
dienen der Umsetzung der Richtlinie 2013/48/EU über 
das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in 
Strafverfahren und in Verfahren zur Vollstreckung des 
Europäischen Haftbefehls sowie über das Recht auf 
Benachrichtigung eines Dritten bei Freiheitsentzug und 
das Recht auf Kommunikation mit Dritten und mit 
Konsularbehörden während des Freiheitsentzugs, ABl. 
Nr. L 294 vom 06.11.2013 S. 1.“ 

(15) § 59 Abs. 1, § 164 Abs. 2 und § 171 Abs. 4 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2023 
dienen der Umsetzung der Richtlinie 2013/48/EU 
über das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand 
in Strafverfahren und in Verfahren zur 
Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls sowie 
über das Recht auf Benachrichtigung eines Dritten 
bei Freiheitsentzug und das Recht auf 
Kommunikation mit Dritten und mit 
Konsularbehörden während des Freiheitsentzugs, 
ABl. Nr. L 294 vom 06.11.2013 S. 1. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 15.12.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 15.12.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Artikel 2  

 Änderung des Jugendgerichtsgesetzes 1988  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Hinweis der ParlDion: Im Eingang soll gemäß den leg. 
RL neben dem Kurztitel auch eine allfällige Abkürzung 
verwendet werden, daher müsste es im Eingang richtig 
heißen: 

Das Jugendgerichtsgesetz 1988 – JGG, … wird wie 
folgt geändert: 

Eine solche Änderung ist nur mittels eines 
Abänderungsantrages möglich. 

Das Jugendgerichtsgesetz 1988, BGBl. 
Nr. 599/1988, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 98/2023, wird wie folgt geändert: 

 

 1. In § 19 Abs. 2 entfällt die Wendung „17b,“.  

(2) § 5 Z 1, 6a, 6b und 9, die §§ 7, 8 Abs. 1, 3 und 
4, die §§ 12, 13, 14 (soweit er auf §§ 12 und 13 
verweist), 15, 16, 17, 17a, 17b, 17c und 18 gelten in 
allen Fällen, in denen die Tat vor Vollendung des 
einundzwanzigsten Lebensjahres begangen wurde, 
entsprechend. 

 (2) § 5 Z 1, 6a, 6b und 9, die §§ 7, 8 Abs. 1, 3 und 
4, die §§ 12, 13, 14 (soweit er auf §§ 12 und 13 
verweist), 15, 16, 17, 17a, 17b, 17c und 18 gelten in 
allen Fällen, in denen die Tat vor Vollendung des 
einundzwanzigsten Lebensjahres begangen wurde, 
entsprechend. 

 2. In § 35 Abs. 4 wird nach dem Wort „Grund“ die 
Wendung „oder die Verständigung dem Kindeswohl“ 
eingefügt. 

 

(4) Von der Festnahme eines Jugendlichen, der 
nicht sogleich wieder freigelassen werden kann, sind 
ohne unnötigen Aufschub jedenfalls ein 
Erziehungsberechtigter oder ein mit dem Jugendlichen in 
Hausgemeinschaft lebender Angehöriger sowie die 
Jugendgerichtshilfe, ein für den Jugendlichen allenfalls 
bereits bestellter Bewährungshelfer und der Kinder- und 
Jugendhilfeträger zu verständigen, es sei denn, daß der 

 (4) Von der Festnahme eines Jugendlichen, der 
nicht sogleich wieder freigelassen werden kann, sind 
ohne unnötigen Aufschub jedenfalls ein 
Erziehungsberechtigter oder ein mit dem Jugendlichen in 
Hausgemeinschaft lebender Angehöriger sowie die 
Jugendgerichtshilfe, ein für den Jugendlichen allenfalls 
bereits bestellter Bewährungshelfer und der Kinder- und 
Jugendhilfeträger zu verständigen, es sei denn, daß der 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 15.12.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 15.12.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Jugendliche dem aus einem triftigen Grund widerspricht. Jugendliche dem aus einem triftigen Grund oder die 

Verständigung dem Kindeswohl widerspricht. 

 3. In § 38 Abs. 1a wird vor dem Punkt am Ende die 
Wendung „ , es sei denn, dass dies dem Kindeswohl 
widerspricht“, in § 38 Abs. 2 nach dem Wort „sind“ die 
Wendung „– sofern dies nicht dem Kindeswohl 
widerspricht –“ eingefügt. 

 

(1a) Die Belehrungen, die der Jugendliche nach 
§ 32a erhalten hat, sind so bald wie möglich auch dem 
gesetzlichen Vertreter zur Kenntnis zu bringen. 

 (1a) Die Belehrungen, die der Jugendliche nach 
§ 32a erhalten hat, sind so bald wie möglich auch dem 
gesetzlichen Vertreter zur Kenntnis zu bringen, es sei 
denn, dass dies dem Kindeswohl widerspricht. 

(2) Ladungen zur Vernehmung als Beschuldigter, 
Mitteilungen nach den §§ 200 Abs. 4, 201 Abs. 4 und 
203 Abs. 3 StPO und nach § 35 des Suchtmittelgesetzes 
sowie der vorläufige Rücktritt von der Verfolgung und 
die vorläufige Einstellung des Strafverfahrens nach den 
§§ 201 Abs. 1, 203 Abs. 1 StPO sowie §§ 35 und 37 des 
Suchtmittelgesetzes, die Anklageschrift, der Strafantrag, 
der Antrag auf Unterbringung und gerichtliche 
Entscheidungen, mit denen der Jugendliche einer 
strafbaren Handlung schuldig gesprochen, die Strafe 
bestimmt, die Haft verhängt, fortgesetzt oder aufgehoben 
oder eine bedingte Strafnachsicht oder bedingte 
Entlassung widerrufen wird, sind auch dem gesetzlichen 
Vertreter bekanntzumachen, wenn dessen Aufenthalt 
bekannt und im Inland gelegen ist. Unter diesen 
Voraussetzungen ist der gesetzliche Vertreter 
gegebenenfalls von der Anordnung einer mündlichen 
Verhandlung mit dem Beifügen zu benachrichtigen, dass 
seine Teilnahme empfohlen werde. 

 

 (2) Ladungen zur Vernehmung als Beschuldigter, 
Mitteilungen nach den §§ 200 Abs. 4, 201 Abs. 4 und 
203 Abs. 3 StPO und nach § 35 des Suchtmittelgesetzes 
sowie der vorläufige Rücktritt von der Verfolgung und 
die vorläufige Einstellung des Strafverfahrens nach den 
§§ 201 Abs. 1, 203 Abs. 1 StPO sowie §§ 35 und 37 des 
Suchtmittelgesetzes, die Anklageschrift, der Strafantrag, 
der Antrag auf Unterbringung und gerichtliche 
Entscheidungen, mit denen der Jugendliche einer 
strafbaren Handlung schuldig gesprochen, die Strafe 
bestimmt, die Haft verhängt, fortgesetzt oder aufgehoben 
oder eine bedingte Strafnachsicht oder bedingte 
Entlassung widerrufen wird, sind – sofern dies nicht 
dem Kindeswohl widerspricht – auch dem gesetzlichen 
Vertreter bekanntzumachen, wenn dessen Aufenthalt 
bekannt und im Inland gelegen ist. Unter diesen 
Voraussetzungen ist der gesetzliche Vertreter 
gegebenenfalls von der Anordnung einer mündlichen 
Verhandlung mit dem Beifügen zu benachrichtigen, dass 
seine Teilnahme empfohlen werde. 

 

 4. Dem § 63 wird folgender Abs. 18 angefügt:  

 „(18) § 19 Abs. 2, § 35 Abs. 4 und § 38 Abs. 1a und 
2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

(18) § 19 Abs. 2, § 35 Abs. 4 und § 38 Abs. 1a und 
2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 15.12.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 15.12.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Nr. xxx/2023 treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft.“ Nr. xxx/2023 treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft. 

Hinweis der ParlDion: Gemäß den leg. RL ist die 
Gliederungseinheit Absatz immer mit „Abs.“ 
abzukürzen; daher sollte die Novellierungsanordnung 
(NovAo) richtig lauten: 

5. Der bisherige Inhalt des § 65 erhält die 
Absatzbezeichnung „(1)“, und es wird in § 65 folgender 
Abs. 2 angefügt: 

5. Der bisherige Inhalt des § 65 erhält die 
Absatzbezeichnung „(1)“, und es wird in § 65 folgender 
Absatz 2 angefügt: 

 

§ 65. Dieses Bundesgesetz dient der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2016/800 über Verfahrensgarantien in 
Strafverfahren für Kinder, die Verdächtige oder 
beschuldigte Personen in Strafverfahren sind, ABl. 
Nr. L 132 vom 21.5.2016 S. 1. 

 § 65. (1) Dieses Bundesgesetz dient der Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2016/800 über Verfahrensgarantien 
in Strafverfahren für Kinder, die Verdächtige oder 
beschuldigte Personen in Strafverfahren sind, ABl. 
Nr. L 132 vom 21.5.2016 S. 1. 

 

 „(2) Dieses Bundesgesetz dient der Umsetzung der 
Richtlinie 2013/48/EU über das Recht auf Zugang zu 
einem Rechtsbeistand in Strafverfahren und in Verfahren 
zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls sowie 
über das Recht auf Benachrichtigung eines Dritten bei 
Freiheitsentzug und das Recht auf Kommunikation mit 
Dritten und mit Konsularbehörden während des 
Freiheitsentzugs, ABl. Nr. L 294 vom 06.11.2013 S. 1.“ 

(2) Dieses Bundesgesetz dient der Umsetzung der 
Richtlinie 2013/48/EU über das Recht auf Zugang zu 
einem Rechtsbeistand in Strafverfahren und in 
Verfahren zur Vollstreckung des Europäischen 
Haftbefehls sowie über das Recht auf 
Benachrichtigung eines Dritten bei Freiheitsentzug 
und das Recht auf Kommunikation mit Dritten und 
mit Konsularbehörden während des Freiheitsentzugs, 
ABl. Nr. L 294 vom 06.11.2013 S. 1. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 15.12.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 15.12.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Artikel 3  

 Änderung des Finanzstrafgesetzes  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Hinweis der ParlDion: Im Eingang soll gemäß den leg. 
RL neben dem Kurztitel auch eine allfällige Abkürzung 
verwendet werden, daher müsste es im Eingang richtig 
heißen: 

Das Finanzstrafgesetz – FinStrG, … wird wie folgt 
geändert: 

Eine solche Änderung ist nur mittels eines 
Abänderungsantrages möglich. 

Das Finanzstrafgesetz, BGBl. Nr. 129/1958, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 110/2023, 
wird wie folgt geändert: 

 

 1. In § 77 Abs. 1 werden der erste bis dritte Satz durch 
folgende Sätze ersetzt: 

 

 „Beschuldigte haben das Recht, in jeder Lage des 
Verfahrens den Beistand eines Verteidigers in Anspruch 
zu nehmen oder über ausdrückliche Erklärung auf die 
Inanspruchnahme eines Verteidigers zu verzichten und 
sich selbst zu verteidigen. Die Erklärung ist für das 
weitere Verfahren nicht bindend. Im Falle des Verzichts 
ist der Beschuldigte auf die Folgen dieses Verzichts und 
die jederzeitige Möglichkeit, diesen zu widerrufen, 
hinzuweisen. Die Erklärung ist in der Niederschrift über 
die Vernehmung festzuhalten.“ 

 

§ 77. (1) Beschuldigte haben das Recht, in jeder 
Lage des Verfahrens den Beistand eines Verteidigers in 
Anspruch zu nehmen oder über ausdrückliche Erklärung 
sich selbst zu verteidigen. Die Erklärung ist in der 
Niederschrift über die Vernehmung festzuhalten. Sie ist 
für das weitere Verfahren nicht bindend. Beschuldigte 
können sich durch Verteidiger auch vertreten lassen, 

 § 77. (1) Beschuldigte haben das Recht, in jeder 
Lage des Verfahrens den Beistand eines Verteidigers in 
Anspruch zu nehmen oder über ausdrückliche Erklärung 
auf die Inanspruchnahme eines Verteidigers zu 
verzichten und sich selbst zu verteidigen. Die 
Erklärung ist für das weitere Verfahren nicht 
bindend. Im Falle des Verzichts ist der Beschuldigte 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 15.12.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 15.12.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
soweit nicht ihr persönliches Erscheinen ausdrücklich 
gefordert wird. Als Verteidiger sind die in § 48 Abs. 1 
Z 5 StPO genannten Personen sowie Steuerberater 
zugelassen. Bevollmächtigte Gesellschaften dürfen nur 
durch selbständig berufsbefugte natürliche Personen 
handeln. Nicht zugelassen sind Personen, gegen die ein 
Verfahren wegen Beteiligung an demselben 
Finanzvergehen oder wegen Begünstigung hinsichtlich 
dieses Finanzvergehens anhängig ist. Nebenbeteiligte 
können sich durch voll handlungsfähige Personen 
(Bevollmächtigte) vertreten lassen, soweit nicht ihr 
persönliches Erscheinen ausdrücklich gefordert wird. 
Widersprechen Erklärungen des Beschuldigten jenen des 
Verteidigers, so gelten die Erklärungen des 
Beschuldigten; Entsprechendes gilt für einander 
widersprechende Erklärungen des Nebenbeteiligten und 
des Bevollmächtigten. 

auf die Folgen dieses Verzichts und die jederzeitige 
Möglichkeit, diesen zu widerrufen, hinzuweisen. Die 
Erklärung ist in der Niederschrift über die Vernehmung 
festzuhalten. Sie ist für das weitere Verfahren nicht 
bindend. Beschuldigte können sich durch Verteidiger 
auch vertreten lassen, soweit nicht ihr persönliches 
Erscheinen ausdrücklich gefordert wird. Als Verteidiger 
sind die in § 48 Abs. 1 Z 5 StPO genannten Personen 
sowie Steuerberater zugelassen. Bevollmächtigte 
Gesellschaften dürfen nur durch selbständig 
berufsbefugte natürliche Personen handeln. Nicht 
zugelassen sind Personen, gegen die ein Verfahren 
wegen Beteiligung an demselben Finanzvergehen oder 
wegen Begünstigung hinsichtlich dieses 
Finanzvergehens anhängig ist. Nebenbeteiligte können 
sich durch voll handlungsfähige Personen 
(Bevollmächtigte) vertreten lassen, soweit nicht ihr 
persönliches Erscheinen ausdrücklich gefordert wird. 
Widersprechen Erklärungen des Beschuldigten jenen des 
Verteidigers, so gelten die Erklärungen des 
Beschuldigten; Entsprechendes gilt für einander 
widersprechende Erklärungen des Nebenbeteiligten und 
des Bevollmächtigten. 

 2. In § 84 Abs. 2 wird nach dem ersten Satz folgender 
Satz eingefügt: 

 

 „§ 77 Abs. 1 gilt sinngemäß.“  

(2) Der Beschuldigte hat das Recht, seiner 
Vernehmung einen Verteidiger beizuziehen. Der 
Verteidiger darf sich an der Vernehmung beteiligen, 
indem er nach deren Abschluss oder nach thematisch 
zusammenhängenden Abschnitten ergänzende Fragen an 
den Beschuldigten richtet oder Erklärungen abgibt. 
Während der Vernehmung darf sich der Beschuldigte 
nicht mit dem Verteidiger über die Beantwortung 
einzelner Fragen beraten. Von der Beiziehung eines 
Verteidigers darf nur abgesehen werden, soweit dies auf 
Grund besonderer Umstände unbedingt erforderlich 

 (2) Der Beschuldigte hat das Recht, seiner 
Vernehmung einen Verteidiger beizuziehen. § 77 Abs. 1 
gilt sinngemäß. Der Verteidiger darf sich an der 
Vernehmung beteiligen, indem er nach deren Abschluss 
oder nach thematisch zusammenhängenden Abschnitten 
ergänzende Fragen an den Beschuldigten richtet oder 
Erklärungen abgibt. Während der Vernehmung darf sich 
der Beschuldigte nicht mit dem Verteidiger über die 
Beantwortung einzelner Fragen beraten. Von der 
Beiziehung eines Verteidigers darf nur abgesehen 
werden, soweit dies auf Grund besonderer Umstände 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 15.12.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 15.12.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
erscheint, um eine erhebliche Gefährdung der 
Ermittlungen oder eine Beeinträchtigung von 
Beweismitteln abzuwenden. In diesem Fall ist dem 
Beschuldigten sogleich oder innerhalb von 24 Stunden 
eine Begründung bekanntzugeben. Gegen die Absehung 
von der Beiziehung eines Verteidigers ist eine 
Beschwerde an das Bundesfinanzgericht zulässig. 

unbedingt erforderlich erscheint, um eine erhebliche 
Gefährdung der Ermittlungen oder eine Beeinträchtigung 
von Beweismitteln abzuwenden. In diesem Fall ist dem 
Beschuldigten sogleich oder innerhalb von 24 Stunden 
eine Begründung bekanntzugeben. Gegen die Absehung 
von der Beiziehung eines Verteidigers ist eine 
Beschwerde an das Bundesfinanzgericht zulässig. 

 3. In § 85 Abs. 4 werden der erste und zweite Satz durch 
folgende Sätze ersetzt: 

 

 „Jeder Festgenommene ist unverzüglich der zuständigen 
Finanzstrafbehörde vorzuführen und von dieser ohne 
unnötigen Aufschub zur Sache und zu den 
Voraussetzungen der Verwahrung zu vernehmen. Nimmt 
der Festgenommene sein Recht auf Beiziehung eines 
Verteidigers in Anspruch, so ist die Vernehmung bis 
zum Eintreffen des Verteidigers aufzuschieben. § 77 
Abs. 1 gilt sinngemäß.“ 

 

(4) Jeder Festgenommene ist unverzüglich der 
zuständigen Finanzstrafbehörde vorzuführen und von 
dieser sofort, spätestens aber binnen 24 Stunden nach der 
Übergabe, zur Sache und zu den Voraussetzungen der 
Verwahrung zu vernehmen. Nimmt der Festgenommene 
sein Recht auf Beiziehung eines Verteidigers in 
Anspruch, so ist die Vernehmung bis zum Eintreffen des 
Verteidigers aufzuschieben, es sei denn, dass damit eine 
unangemessene Verlängerung der Anhaltung verbunden 
wäre. Ergibt sich, daß kein Grund zu seiner weiteren 
Verwahrung vorhanden ist, oder ist der Zweck der 
Verwahrung durch die Anwendung eines oder mehrerer 
gelinderer Mittel (§ 88 Abs. 1) oder durch eine 
Sicherheitsleistung (§ 88 Abs. 2) erreicht, so ist er 
sogleich freizulassen; sonst aber hat die 
Finanzstrafbehörde spätestens vor Ablauf von 48 
Stunden nach der Festnahme zu veranlassen, daß die 
Untersuchungshaft (§ 86) verhängt wird. 

 (4) Jeder Festgenommene ist unverzüglich der 
zuständigen Finanzstrafbehörde vorzuführen und von 
dieser sofort, spätestens aber binnen 24 Stunden nach der 
Übergabe,ohne unnötigen Aufschub zur Sache und zu 
den Voraussetzungen der Verwahrung zu vernehmen. 
Nimmt der Festgenommene sein Recht auf Beiziehung 
eines Verteidigers in Anspruch, so ist die Vernehmung 
bis zum Eintreffen des Verteidigers aufzuschieben, es sei 
denn, dass damit eine unangemessene Verlängerung der 
Anhaltung verbunden wäre.. § 77 Abs. 1 gilt 
sinngemäß. Ergibt sich, daß kein Grund zu seiner 
weiteren Verwahrung vorhanden ist, oder ist der Zweck 
der Verwahrung durch die Anwendung eines oder 
mehrerer gelinderer Mittel (§ 88 Abs. 1) oder durch eine 
Sicherheitsleistung (§ 88 Abs. 2) erreicht, so ist er 
sogleich freizulassen; sonst aber hat die 
Finanzstrafbehörde spätestens vor Ablauf von 48 
Stunden nach der Festnahme zu veranlassen, daß die 
Untersuchungshaft (§ 86) verhängt wird. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 15.12.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 15.12.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

Hinweis der ParlDion: Gemäß den leg. RL ist die 
Gliederungseinheit Absatz immer mit „Abs.“ 
abzukürzen; daher sollte die NovAo richtig lauten: 

4. Dem § 265 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

4. Dem § 265 wird folgender Absatz 5 angefügt:  

 „(5) § 77 Abs. 1, § 84 Abs. 2 und § 85 Abs. 4 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2023 treten 
mit 1. Jänner 2024 in Kraft.“ 

(5) § 77 Abs. 1, § 84 Abs. 2 und § 85 Abs. 4 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2023 
treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft. 

 Artikel 4  

 Änderung des Verwaltungsstrafgesetzes 1991  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG, BGBl. 
Nr. 52/1991, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 88/2023, wird wie folgt geändert: 

 

 1. § 33 Abs. 2 lautet:  

(2) Der Beschuldigte ist, erforderlichenfalls unter 
Beiziehung eines Dolmetschers, in einer für ihn 
verständlichen Sprache über die gegen ihn erhobenen 
Anschuldigungen, über das Recht, sich zur Sache zu 
äußern oder nicht auszusagen, und über das Recht auf 
Beiziehung eines Verteidigers zu belehren. Der Umstand 
der Belehrung sowie der Verzicht auf Beiziehung eines 
Verteidigers sind schriftlich festzuhalten. 

„(2) Der Beschuldigte ist, erforderlichenfalls unter 
Beiziehung eines Dolmetschers, in einer für ihn 
verständlichen Sprache zu informieren: 

 1. über die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen, 
und über das Recht, sich zur Sache zu äußern 
oder nicht auszusagen; 

 2. über das Recht auf Beiziehung eines 
Verteidigers; 

 3. über die Möglichkeit eines Verzichts auf das 
Recht auf Beiziehung eines Verteidigers, die 
möglichen Folgen eines solchen Verzichts und 
über die Möglichkeit, den Verzicht jederzeit 
während des Strafverfahrens zu widerrufen. 

Eine Verzichtserklärung muss freiwillig und 
unmissverständlich abgegeben werden. Die Erteilung der 
Information sowie ein allfälliger Verzicht auf das Recht 
auf Beiziehung eines Verteidigers sind schriftlich 
festzuhalten.“ 

(2) Der Beschuldigte ist, erforderlichenfalls unter 
Beiziehung eines Dolmetschers, in einer für ihn 
verständlichen Sprache zu informieren: 

 1. über die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen, 
und über das Recht, sich zur Sache zu äußern 
oder nicht auszusagen, und ; 

 2. über das Recht auf Beiziehung eines 
Verteidigers zu belehren. Der Umstand; 

 3. über die Möglichkeit eines Verzichts auf das 
Recht auf Beiziehung eines Verteidigers, die 
möglichen Folgen eines solchen Verzichts und 
über die Möglichkeit, den Verzicht jederzeit 
während des Strafverfahrens zu widerrufen. 

Eine Verzichtserklärung muss freiwillig und 
unmissverständlich abgegeben werden. Die Erteilung 
der BelehrungInformation sowie derein allfälliger 
Verzicht auf das Recht auf Beiziehung eines 
Verteidigers sind schriftlich festzuhalten.. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 15.12.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 15.12.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 2. § 36 Abs. 1 dritter Satz erster Halbsatz lautet:  

 „Hat er von seinem Recht auf Beiziehung eines 
Verteidigers Gebrauch gemacht, so ist die Vernehmung 
bis zum Eintreffen des Verteidigers aufzuschieben, es sei 
denn, eine sofortige Vernehmung erscheint aus 
besonderen Gründen unbedingt erforderlich, um eine 
erhebliche Beeinträchtigung der Ermittlungen oder von 
Beweismitteln abzuwenden;“ 

 

§ 36. (1) Jeder Festgenommene ist unverzüglich der 
nächsten sachlich zuständigen Behörde zu übergeben 
oder aber, wenn der Grund der Festnahme schon vorher 
wegfällt, freizulassen. Die Behörde hat den 
Angehaltenen unverzüglich zu vernehmen. Hat er von 
seinem Recht auf Beiziehung eines Verteidigers 
Gebrauch gemacht, so ist die Vernehmung bis zum 
Eintreffen des Verteidigers aufzuschieben, es sei denn, 
dass damit eine erhebliche Gefährdung der Ermittlungen 
oder eine Beeinträchtigung von Beweismitteln 
verbunden wäre; eine solche Beschränkung des Rechts 
auf Beiziehung eines Verteidigers ist schriftlich 
festzuhalten. Die Anhaltung darf keinesfalls länger als 24 
Stunden dauern. 

 § 36. (1) Jeder Festgenommene ist unverzüglich der 
nächsten sachlich zuständigen Behörde zu übergeben 
oder aber, wenn der Grund der Festnahme schon vorher 
wegfällt, freizulassen. Die Behörde hat den 
Angehaltenen unverzüglich zu vernehmen. Hat er von 
seinem Recht auf Beiziehung eines Verteidigers 
Gebrauch gemacht, so ist die Vernehmung bis zum 
Eintreffen des Verteidigers aufzuschieben, es sei denn, 
dass damiteine sofortige Vernehmung erscheint aus 
besonderen Gründen unbedingt erforderlich, um eine 
erhebliche Gefährdung Beeinträchtigung der 
Ermittlungen oder eine Beeinträchtigung von 
Beweismitteln verbunden wäreabzuwenden; eine solche 
Beschränkung des Rechts auf Beiziehung eines 
Verteidigers ist schriftlich festzuhalten. Die Anhaltung 
darf keinesfalls länger als 24 Stunden dauern. 

 3. In § 68 Abs. 3 wird die Wortfolge „in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 57/2018“ durch die 
Wortfolge „in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. I 
Nr. 57/2018 und BGBl. I Nr. xxx/2023“ ersetzt. 

 

(3) § 32a, § 33 Abs. 2, § 36, § 40 Abs. 2, § 43 
Abs. 4 und § 44 Abs. 1 Z 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 57/2018 dienen der 
Umsetzung der Richtlinie 2013/48/EU über das Recht 
auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in Strafverfahren 
und in Verfahren zur Vollstreckung des Europäischen 
Haftbefehls sowie über das Recht auf Benachrichtigung 

 (3) § 32a, § 33 Abs. 2, § 36, § 40 Abs. 2, § 43 
Abs. 4 und § 44 Abs. 1 Z 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzesder Bundesgesetze BGBl. I Nr. 57/2018 
und BGBl. I Nr. xxx/2023 dienen der Umsetzung der 
Richtlinie 2013/48/EU über das Recht auf Zugang zu 
einem Rechtsbeistand in Strafverfahren und in Verfahren 
zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls sowie 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 15.12.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 15.12.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
eines Dritten bei Freiheitsentzug und das Recht auf 
Kommunikation mit Dritten und mit Konsularbehörden 
während des Freiheitsentzugs, ABl. Nr. L 294 vom 
06. 11.2013 S. 1. 

über das Recht auf Benachrichtigung eines Dritten bei 
Freiheitsentzug und das Recht auf Kommunikation mit 
Dritten und mit Konsularbehörden während des 
Freiheitsentzugs, ABl. Nr. L 294 vom 06. 11.2013 S. 1. 

 4. Dem § 69 wird folgender Abs. 23 angefügt:  

 „(23) § 33 Abs. 2, § 36 Abs. 1 dritter Satz und § 68 
Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2023 treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft.“ 

(23) § 33 Abs. 2, § 36 Abs. 1 dritter Satz und § 68 
Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2023 treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft. 
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